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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Gleich drei Kantone wollten das Parlament mittels Standesinitiativen auffordern, für
eine bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat zu sorgen. Das
aktuelle Recht sieht vor, dass der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung erlischt,
wenn die Mutter ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnimmt. Da auch ein Parlamentsmandat
als Erwerbstätigkeit gilt, kann eine Parlamentarierin, die Mutter geworden ist, während
ihres Mutterschaftsurlaubs weder an Kommissionssitzungen noch an Sessionen
teilnehmen, ohne den Anspruch auf Erwerbsersatz auch bei ihrer hauptberuflichen
Tätigkeit zu verlieren. Die Kantone Zug (Kt.Iv. 19.311), Luzern (Kt.Iv. 20.323) und Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 20.313) forderten in gleichlautenden Anträgen eine Anpassung der
Bundesgesetzgebung, damit Parlamentarierinnen auf allen föderalen Stufen nach der
Geburt eines Kindes ihr Legislativmandat ausüben können, ohne den Anspruch auf
Mutterschaftsentschädigung und Mutterschutz zu verlieren. 
Es gehe nicht an, dass sozialrechtliche Bestimmungen Frauen an der Ausübung eines
Mandats als Volksvertreterin hinderten, begründete die SPK-SR in einer
Medienmitteilung Mitte November 2020 ihren 11 zu 1-Entscheid (1 Enthaltung), den drei
Kantonsbegehren Folge zu geben. In der Presse wurde im Zusammenhang mit
Mutterschaft und Parlamentsmandat auch die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme an
Ratsdebatten diskutiert. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN

An ihrer Sitzung Ende Januar 2021 hiess auch die SPK-NR die drei Standesinitiativen der
Kantone Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.313), Luzern (Kt.Iv. 20.323) und Zug (Kt.Iv. 19.311), die
eine bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat forderten,
einstimmig gut. Mütter sollen an Parlaments- und Kommissionssitzungen teilnehmen
können, ohne dadurch ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. Mit
diesem Folgegeben muss die SPK-SR eine Teilrevision des Erwerbsersatzgesetzes
ausarbeiten. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.01.2021
MARC BÜHLMANN

Gleich vier Standesinitiativen verlangten eine bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft
und Parlamentsmandat. Die Kantone Zug (Kt.Iv. 19.311), Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.313),
Luzern (Kt.Iv. 20.323) und Basel-Stadt (Kt.Iv. 21.311) beanstandenden, dass eine Frau laut
geltendem Recht ihre Mutterschaftsentschädigung verliere, wenn sie während ihres
Mutterschaftsurlaubs ihrer Tätigkeit als Parlamentarierin nachkomme und
Sitzungsgelder erhalte. Die Parlamentstätigkeit sei aber mit Erwerbstätigkeit nicht
gleichzusetzen, da es sich um ein durch die Wahlbevölkerung erteiltes politisches
Mandat handle. 
Die SPK-SR und die SPK-NR erteilten allen vier Vorstössen ihre Zustimmung und die
ständerätliche Kommission arbeitete einen Entwurf für eine Revision des
Erwerbsersatzgesetzes aus, der Mitte August 2022 in die Vernehmlassung geschickt
wurde. Vorgesehen sind Ausnahmeregelungen für Sitzungen, bei denen eine
Stellvertretung nicht möglich ist – auf nationaler Ebene also die Ratssitzungen.
Umstritten war, ob die Ausnahmen auch für Kommissionssitzungen gelten sollen.
Aufgenommen wurden schliesslich auch Kommissionstätigkeiten, allerdings nur dann,
wenn keine Stellvertretungsregelung besteht. Die Kommission hatte auch einen
Einbezug von Exekutiv- und Judikativmandaten sowie eine Ausweitung auf alle Frauen,
also auch solche ohne politisches Mandat, diskutiert, diese Überlegungen aber
schliesslich verworfen. Die Vernehmlassung dauerte bis November 2022. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2022
MARC BÜHLMANN
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Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Der Kanton Waadt hatte Mitte 2013 eine Standesinitiative eingereicht, die forderte, dass
für Frauen ein freiwilliger Zivildienst ermöglicht werde. Mit der Abschaffung der
Gewissensprüfung sei es Männern seit 2009 quasi freigestellt, statt dem Militärdienst
einen Zivildienst zu erbringen. Dies soll auch jungen Frauen ermöglicht werden. Neben
der freiwilligen Dienstleistung in der Armee soll auch der Direkteinstieg in den
Zivildienst möglich sein. Unter der gegenwärtigen Regelung kann eine Frau nur im Laufe
des Militärdienstes in den Zivildienst wechseln; hier ortete man eine Diskriminierung.
Im Zivildienst wurde eine grosse Chance gesehen, nicht nur bezüglich der zu
erbringenden Dienste, sondern auch für die Frauen selbst, die da ihr Netzwerk
erweitern, eine Fremdsprache erlernen und sich weitere nützliche Fähigkeiten fürs
Erwerbsleben aneignen könnten. Vertreterinnen und Vertreter des initiierenden
Kantons sahen mit dem Vorstoss einen Weg, die Palette der Freiwilligenleistungen für
Frauen zu ergänzen.

Die erstbehandelnde sicherheitspolitische Kommission des Ständerates hatte sich noch
im Herbst des gleichen Jahres mit der Initiative befasst und diese für nicht
behandlungsfähig gehalten. Die geforderte Änderung mehrerer Gesetze könne nicht
isoliert angegangen werden, sondern man müsse – wenn denn eine Ausweitung des
Zugangs zum Zivildienst ins Auge gefasst werden würde – viele weitere Aspekte gleich
mitprüfen. Dies betreffe beispielsweise die Zulassung von militärdienstuntauglichen
Männern – um zum Zivildienst zugelassen zu werden, muss man gemäss geltendem
Recht militärdiensttauglich sein – oder von ausländischen Einwohnerinnen und
Einwohnern, liess die SiK-SR verlauten. Damit betreffe eine solche Gesetzesrevision die
gesamte Dienstpflicht. Sie erinnerte auch daran, dass die Abschaffung der Wehrpflicht
in der Volksabstimmung vom 22. September 2013 abgelehnt worden war und dass daran
also nach dem Willen der Stimmbevölkerung vorerst nichts geändert werden solle.
Gleichwohl habe die Regierung bereits vor besagter Abstimmung angekündigt, dass die
Ausgestaltung der allgemeinen Wehrpflicht überprüft werden solle, was unter anderem
auch die von der Waadt geforderte Öffnung des Zivildienstes für Frauen subsumierte.
Da sich noch während längerer Zeit eine Studiengruppe mit diesen Entwicklungen
befassen würde, wollte man seitens der Kommission noch abwarten. Dies mündete im
Antrag an die kleine Kammer, die Behandlung der Standesinitiative noch auszusetzen.
Diesem Antrag folgte der Ständerat in der Wintersession 2013 diskussionslos.

Das Einverständnis zur Sistierung der Initiative aus dem Nationalrat war im Anschluss
Formsache, nachdem seine SiK-NR ebenfalls einen entsprechenden Antrag gestellt
hatte. Ohne weitere Diskussionen wollte auch die Volkskammer noch die laufenden
Arbeiten abwarten.

Erst Anfang 2018 kam das Geschäft wieder auf die Tagesordnung der eidgenössischen
Räte. Zunächst musste die SiK-SR wieder Stellung nehmen. Obwohl eine frühere
Behandlung der Standesinitiative angestrebt worden war, kam man erst 2018 wieder
darauf zurück, weil unter anderem die Standpunkte der Schwesterkommission zum
Schlussbericht zur künftigen Ausgestaltung der Dienstpflicht der vom VBS eingesetzten
Studiengruppe abgewartet wurden. Zwischenzeitlich hatte sich ferner konkretisiert,
dass der Bundesrat eine Teilrevision des Zivildienstgesetzes in Angriff nehmen wolle,
die wiederum die gleichen Aspekte zur Disposition stellen wird, wie sie hier vom Kanton
Waadt angeregt worden waren. Weil nun der Fahrplan für die Gesetzesrevision einen
Vernehmlassungsentwurf innert Jahresfrist und eine Behandlung im Parlament nicht
vor 2019 vorsah, wollte die ständerätliche SiK wiederum auf die Behandlung verzichten
und die Initiative weiterhin sistiert lassen. Auch diesem Antrag folgte die
Ständekammer; ein Beschluss, der nach kurzer Berichterstattung von
Kommissionssprecherin Savary (sp, VD) gefasst wurde.

Dass auch die SiK des Nationalrates für eine Sistierung plädierte, überraschte kaum. Mit
19 zu 4 Stimmen und einer Enthaltung war der Antrag recht gut abgestützt. Man war
nicht nur weitgehend gleicher Meinung wie die SiK des Ständerates, sondern hatte auch
weitere Aspekte im Hinterkopf. So war die Mehrheitsmeinung in der SiK-NR, dass man
die Weiterentwicklung der Armee (WEA) und die Sicherung der Armeebestände
vorrangig behandeln wolle. Zudem befürchteten einige Kommissionsangehörige, dass
vermehrte Zulassungen zum Zivildienst am Substrat der Militärdienstpflichtigen nagen
würden, weswegen eine Revision des ZDG als dringlich empfunden wurde. Die
Meinungen bezüglich der Eingliederung weiblicher Zivildienstleistender waren geteilt.

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Der Nationalrat folgte seiner Kommission in der Sommersession 2018 und schob damit
die Behandlung der Initiative weiterhin auf. 4

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Le canton de Vaud souhaite modifier la législation fédérale afin de permettre aux
cantons d'instaurer des contrôles institutionnels des entreprises et entités privées en
terme d'égalité de traitement entre femmes et hommes sur le plan salarial. Pour être
précis, le canton de Vaud pointe du doigt l'«entêtement» des politiciens et
politiciennes fédérales à garder le cap de l'autorégulation. Il fustige les écarts salariaux
qui existent malgré la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes (LEg) de 1995. 
La majorité de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-CN), par 15 voix contre 9, propose de ne pas donner suite à l'initiative.
Elle considère qu'il est prématuré de tirer des conclusions alors que la modification de
la loi sur l'égalité (17.047) n'entre en vigueur qu'en juillet 2020. La majorité rappelle
également que l'adoption de l'objet 17.047 est le fruit d'un subtil compromis et de
nombreuses consultations. Il faut donc lui «donner une chance». A l'inverse, une
minorité estime que les instruments actuels ne sont pas efficaces. Cette minorité,
emmenée par la gauche, est en faveur de l'initiative parlementaire. Le Conseil national
n'a pas donné suite à l'initiative par 126 voix contre 65 et 3 abstentions. Seul le camp
rose-vert a voté en faveur de l'initiative. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission des sciences, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-CE) s'est penchée sur l'initiative cantonale vaudoise. Par 8 voix contre 3, elle a
préconisé le rejet de l'initiative. En effet, elle souhaite laisser le temps à la modification
de la loi sur l'égalité (17.047) de faire effet, avant d'envisager une révision. 
Les sénateurs et sénatrices ont suivi l'opinion de leur commission. Ils ont rejeté
tacitement l'initiative. L'objet a été débattu en parallèle de l'initiative parlementaire
20.400. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat überwies mit knappem Mehr die im Oktober 1991 eingereichte
Standesinitiative des Kantons Aargau zur Ergänzung des Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer, welche verlangt, dass die von den Kantonen festgesetzten
Eigenmietwerte bei der Berechnung der direkten Bundessteuer zu übernehmen sind,
soweit sie mindestens den halben Marktwert umfassen. Indem das Parlament bei der
Beratung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) darauf verzichtete,
die Festsetzung des Eigenmietwertes zum Marktwert vorzuschreiben, und stattdessen
die Formel der "Berücksichtigung der ortsüblichen Verhältnisse" wählte, zielte es laut
Begründung der Initianten auf die Übernahme der kantonalen,Eigenmietwerte ab. Ohne
eine derartige Ubernahme würden sich in zahlreichen Kantonen zwei verschiedene
Werte für die Berechnung der kantonalen und eidgenössischen Steuererklärung
ergeben. Da aber die direkte Bundessteuer auch von den kantonalen
Steuerverwaltungen veranlagt und bezogen wird, würde sich dadurch ein erheblicher
Verwaltungsmehraufwand ergeben. Eine parlamentarische Initiative Aguet (sp, VD) (Pa.
Iv. 91.421), welche auf die gleiche steuerliche Belastung von Eigenheimbesitzern und
Mietern abzielte, lehnte die grosse Kammer ab. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Entgegen dem Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat nur der
Standesinitiative des Kantons Jura Folge, welche die Streichung von Steuerbussen
verlangt. Die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv. 01.301), welche zusätzlich die
Streichung der Steuerschulden fordert, lehnte der Rat ab. Damit wären den Erben
desjenigen, der Vermögenswerte nicht deklariert hat, die Steuern erlassen worden,
während die Erben eines andern, der sein Vermögen sauber deklariert hat, hätten
Steuerschulden bezahlen müssen. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2002
MAGDALENA BERNATH
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Der Ständerat gab einer jurassischen Standesinitiative Folge, welche eine Anpassung
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer verlangt. Steuerpflichtige sollen in
einem Nach- oder Strafsteuerverfahren nicht mit Ordnungsbussen zur Herausgabe von
Unterlagen gezwungen werden dürfen; der europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hatte die Schweiz wegen ihrer diesbezüglichen Rechtspraxis gerügt. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Oppositionslos stimmte der Nationalrat als Zweitrat der Standesinitiative des Kantons
Jura zu, welche die Streichung von Steuerbussen verlangt. Gegen die Empfehlung
seiner Rechtskommission hiess er auch die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv.
01.301) gut, welche zusätzlich die Streichung der Steuerschulden fordert; der Ständerat
lehnte dieses Begehren hingegen erneut ab. Er gab jedoch einer Standesinitiative aus
demselben Kanton (St. Iv. 02.308) Folge, welche eine allgemeine Steueramnestie für
eidgenössische und kantonale Steuern fordert. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Nachdem der Ständerat im Vorjahr einer Standesinitiative des Kantons Jura Folge
gegeben hatte, billigte der Nationalrat das Begehren diskussionslos. Es verlangt eine
Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer. Steuerpflichtige sollen
in einem Nach- oder Strafsteuerverfahren nicht mit Ordnungsbussen zur Herausgabe
von Unterlagen gezwungen werden dürfen; der europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hatte die Schweiz wegen ihrer diesbezüglichen Rechtspraxis gerügt. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.03.2004
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer Standesinitiative des Kantons Jura billigte das Parlament den
Gesetzesentwurf der ständerätlichen Rechtskommission zur Abschaffung von
„Erbenbussen“. Damit trug es zum einen der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte Rechnung, wonach solche Bussen persönlich und
demzufolge unvererblich sind und zum andern dem Schweizerischen Strafgesetzbuch,
nach dem eine Busse mit dem Tod des Verurteilten wegfällt. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Antrag des Bundesrates und den Widerstand der Linken gab nach der
kleinen Kammer im Vorjahr auch der Nationalrat einer Standesinitiative des Kantons
Tessin Folge, welche eine allgemeine Steueramnestie für eidgenössische und kantonale
Steuern fordert; er hiess auch eine parlamentarische Initiative Polla (lp, GE) (Pa. Iv.
03.406) gut, welche in dieselbe Richtung zielt. Im Gegenzug überwies er ein Postulat
der Minderheit seiner WAK (Po. 03.3433), welches die Erhöhung der Zahl der
Steuerinspektoren verlangt, um die Steuerkontrolle zu verbessern. Gegen die
Empfehlung des Bundesrates lehnte der Ständerat eine Motion der WAK-NR (Mo.
03.3432) ab, welche den Bundesrat aufforderte, im Falle einer allgemeinen
Steueramnestie gleichzeitig eine Verschärfung der Strafbestimmungen und der
Steuererfassungspraxis vorzubereiten. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer Standesinitiative des Kantons Jura nahm das Parlament eine
Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vor. Demnach sollen
Steuerpflichtige in einem Nach- oder Strafsteuerverfahren nicht mit Ordnungsbussen
zur Herausgabe von Unterlagen gezwungen werden dürfen; der europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hatte die Schweiz wegen ihrer diesbezüglichen
Rechtspraxis gerügt. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession wies der Ständerat eine im Vorjahr eingereichte Standesinitiative
des Kantons Zug zurück, welche einen Aus- und Weiterbildungsabzug für Kinder und
Jugendliche in der Steuergesetzgebung einführen wollte. Die Ablehnung wurde unter
anderem damit begründet, dass bereits zahlreiche Ausbildungsabzüge im Steuerrecht
vorhanden waren. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.06.2011
LAURENT BERNHARD
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Die Staatsfinanzen des Bundes befanden sich im Berichtsjahr trotz der wirtschaftlichen
Wachstumsverlangsamung in solider Verfassung. Im Gegensatz zum defizitgeplagten
Ausland schloss die Staatsrechnung erneut mit einem Überschuss. Vor diesem
Hintergrund überraschte es kaum, dass die eidgenössischen Räte radikalen
Reformvorschlägen nicht wohlwollend gesinnt waren. So gab der Nationalrat drei
Standesinitiativen keine Folge, die eine Vereinfachung des Steuersystems verlangten.
Damit wurden die im Jahre 2010 durch den Ständerat gefällten Beschlüsse bestätigt.
Das erste Geschäft betraf die Standesinitiative „Easy Swiss Tax“, welche der Kanton
Zürich bereits im Jahre 2008 eingereicht hatte. Der Vorstoss zielte darauf ab, die
eidgenössische Steuergesetzgebung grundlegend zu revidieren, indem Gemeinden und
Kantone bei der Einkommensbesteuerung individuelle Einheitssteuertarife und fixe
Einheitsabzüge einführen sowie die geltenden Vermögens- und Ertragsbesteuerungen
durch eine Soll-Kapitalrendite-Besteuerung ersetzen sollten. In der Frühjahrssession
sprach sich eine knappe Mehrheit von 77 zu 74 NationalrätInnen gegen die
Standesinitiative aus. Deutlicher fiel das Abstimmungsergebnis zu einer
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt (St. Iv. 10.309) aus, welche die
Steuerausnahmen und die Steuerabzüge auf das unbedingt Notwendige reduzieren, den
Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stärken und eine koordinierte
Vorgehensweise von Bund und Kantonen bei der Reform ihrer Steuersysteme fördern
wollte. Mit 101 zu 47 Stimmen gab auch der Nationalrat diesem Vorstoss keine Folge. Das
gleiche Schicksal wurde schliesslich einer Standesinitiative des Kantons Neuenburg (St.
Iv. 08.325) zuteil, welche die Bundesversammlung aufgefordert hätte, bei der direkten
Besteuerung von natürlichen Personen eine Erhebung an der Quelle zu ermöglichen.
In der Frühjahrsession stimmte eine Mehrheit von 107 zu 51 Nationalrätinnen gegen
dieses Anliegen. Der Ständerat hatte dieser Standesinitiative bereits im Jahre 2010
keine Folge geben. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2012
LAURENT BERNHARD

Wie der Ständerat im Jahre 2011 gab auch der Nationalrat einer Standesinitiative des
Kantons Zug keine Folge, die einen Aus- und Weiterbildungsabzug für Kinder und
Jugendliche in der Steuergesetzgebung einführen wollte. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.03.2013
LAURENT BERNHARD

Der Kanton Solothurn hatte im Jahre 2009 eine Standesinitiative eingereicht, welche
die Bundesversammlung dazu einlud, Massnahmen zu treffen, um die Steuerhoheit des
Kantons Solothurn vor jeglicher Einmischung durch die Europäische Union zu
schützen. Ohne im Plenum darüber zu debattieren, gab der Ständerat in der
Sommersession der Standesinitiative keine Folge. Im Jahre 2011 hatte sich bereits der
Nationalrat dagegen ausgesprochen. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
LAURENT BERNHARD

Der Kanton Basel-Landschaft hatte am 28. September 2015 eine Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern eingereicht, die in der
Wintersession 2016 vom Ständerat behandelt wurde. Diese sah vor, das Bundesgesetz
über direkte Bundessteuer (DBG) sowie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) so zu vereinfachen, dass die
gesetzlichen Grundlagen leichter verständlich werden und das Ausfüllen der
Steuererklärung sowie ihre Überprüfung weniger Zeit in Anspruch nehmen würden.
Ausdrücklich erwähnt wurden dabei drei Aspekte: Der Eigenmietwert sowie der
Hypothekarzinsenabzug sollten abgeschafft, die allgemeinen (anorganischen) Abzüge
aufgehoben und die Ausscheidungs- und Bewertungsregeln bei der interkantonalen
Besteuerung sollten so weit wie möglich einheitlich festgelegt werden. Mehrerträge aus
diesen Vereinfachungsmassnahmen sollten durch eine entsprechende Anpassung des
Steuertarifs verhindert werden. Gegenüber den Kantonen seien hingegen keine
Vorschriften zu erlassen, damit die Vereinfachung die kantonale Tarifhoheit nicht
gefährde. Martin Schmid (fdp, GR) empfahl für die WAK-SR die Ablehnung der
Standesinitiative, unter anderem weil die Kommission die vollständige Aufhebung der
(anorganischen) Abzüge ablehne und die Frage der Wohneigentumsbesteuerung bereits
in der Motion Egloff und einer Motion der RL-Fraktion beraten werde. Er wies des
Weiteren darauf hin, dass seit 2005 18 Vorstösse zur Vereinfachung der
Steuererhebung eingereicht worden seien. Zwar wünschten sich gemäss Schmid alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Vereinfachung, in der Realität sorge aber
das Parlament selbst für eine weitere Verkomplizierung, so dass die Kommission nicht
mit einer konsensfähigen Lösung rechne. In der Folge sprach sich der Ständerat mit 22
zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Standesinitiative aus. Als nächstes wird
sich der Nationalrat mit dem neusten Vorschlag zur Vereinfachung des Steuersystems

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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befassen. 19

Der Kanton Neuenburg hatte am 1. Oktober 2014 die Standesinitiative
„Familienbesteuerung. Anpassung der Gesetzgebung an die neuen Familienformen“
eingereicht, die der Ständerat in der Wintersession 2016 beriet. Der Kanton Neuenburg
hatte beantragt, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Familienbesteuerung den
veränderten Familienmodellen angepasst werden sollten. Insbesondere die
Ungleichheiten in der Besteuerung der Alimente an minderjährige und volljährige
Kinder sowie in den Abzugsregelungen für verheiratete, unverheiratete und
geschiedene Paare sollten harmonisiert werden. Für die WAK-SR erläuterte Martin
Schmid (fdp, GR) die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion Maire (sp, NE) vom 18.
Juni 2014 (Mo. 14.3468), die sich weitgehend mit der Standesinitiative des Kantons
Neuenburg deckt (genauso wie das Postulat 14.3292). Der Bundesrat hatte
argumentiert, dass die Alimentenleistungen an volljährige Kinder von diesen versteuert
werden müssten, wenn sie von den Alimentengebern als Steuerabzüge geltend gemacht
werden könnten. Dies würde jedoch keiner sachgerechten Besteuerung entsprechen.
Bezüglich der ungleichen Kinderabzüge zwischen verheirateten, unverheirateten und
geschiedenen Eltern verweist der Bundesrat auf einen früher geltenden
Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt), gemäss
dem die Unterhaltszahlungen an Kinder nicht abgezogen werden konnten, die
bezogenen Leistungen aber entsprechend auch nicht versteuert werden mussten.
Diese Regelung war aber als ungerecht empfunden worden, weil ohne Abzug der
Unterhaltszahlungen Einkommen versteuert werden musste, das in der Realität gar
nicht zur Verfügung stand. Schliesslich würde eine solche Regelung eine Vielzahl an
Anpassungen in den Scheidungskonventionen und Unterhaltsverpflichtungen nach sich
ziehen, was ebenfalls für eine Ablehnung des Vorschlags spreche. Aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse im Rat verzichtete Didier Berberat (sp, NE) als Vertreter des
Kantons Neuenburg auf einen Minderheitsantrag auf Folgegeben, der Ständerat lehnte
die Standesinitiative entsprechend stillschweigend ab. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Der Kanton Freiburg reichte im Sommer 2016 eine Standesinitiative für eine allgemeine
Steueramnestie ein. Mittels der angeregten Gesetzesänderung sollen hinterzogene
Vermögenswerte auf einfache Weise nachträglich deklariert werden können. Die
Vorteile einer Steueramnestie seien vielfältig: Allen voran profitiere die öffentliche
Hand von nicht unerheblichen Mehreinnahmen – bei der letzten Steueramnestie im
Kanton Freiburg 1969 waren rund CHF 334 Mio. nachträglich besteuert worden. Zudem
würden zahlreiche Bürger mit nicht deklarierten Vermögenswerten aufgrund der
Entwicklungen auf internationaler Ebene sowie dem „bröckelnden Bankgeheimnis“
gerne ihre Vermögenswerte regularisieren. Folglich befürworteten der Staatsrat und
der Grosse Rat des Kantons Freiburg eine Ausweitung solcher Möglichkeiten, seien in
ihren Bestrebungen aber durch ein Urteil des Bundesgerichts gegen eine
Steueramnestieregelung des Kantons Tessin zurückgebunden worden. Ein
Rechtsgutachten habe zudem gezeigt, dass die Pläne des Kantons Freiburg mit der
Bundesverfassung und dem StHG unvereinbar seien. Dies erhoffte sich der Kanton
Freiburg mithilfe der Standesinitiative zu ändern. 

Sowohl in der WAK-SR als auch anschliessend in der kleinen Kammer fand die Initiative

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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keinen Anklang, da es bereits die Möglichkeit zur einmaligen straflosen Selbstanzeige
von Steuersündern gebe. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der Ständeratsdebatte
zudem für die WAK-SR, dass eine Steueramnestie eines grundlegenden Systemwechsels
beim Verrechnungssteuerrecht bedürfe. Zudem schade es der Steuermoral, wenn die
geschuldeten Steuern nicht vollständig nachgezahlt werden müssten. Als Vertreter des
Kantons Freiburg plädierte Beat Vonlanthen (cvp, FR) dennoch für eine Annahme der
Initiative. Er wagte sich an heikle ethische Fragen, wie "Ist eine generelle
Steueramnestie ethisch vertretbar?". Um solche Fragen diskutieren zu können und
folglich eine generelle Steueramnestie nicht grundsätzlich auszuschliessen, bat er den
Ständerat, der Initiative Folge zu geben. Vom zweiten Freiburger Vertreter im Ständerat,
Christian Levrat (sp, FR), erfuhr Vonlanthen keine Unterstützung: Dieser störte sich
daran, dass der Ständerat zwei Stunden zuvor auf eine Revision des Steuerstrafrechts
verzichtet hatte, weil in der Schweiz so eine ausserordentlich grosse Fiskalmoral
herrsche, jetzt aber dennoch eine Steueramnestie nötig sei. Stattdessen schloss sich
Beat Rieder (cvp, VS) dem Freiburger Anliegen mit einem Plädoyer für die Steuerhoheit
der Kantone an. Diese sei mit der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden beschnitten worden, nun müsse man den Mut haben, sie den Kantonen
in dieser spezifischen Frage zurückzugeben. Der Ständerat entschied sich jedoch mit
34 zu 7 Stimmen (1 Enthaltung) gegen eine solche Änderung und gab der Initiative keine
Folge. 22

Im November empfahl die WAK-NR der grossen Kammer oppositionslos, der
Standesinitiative des Kantons Neuenburg „Familienbesteuerung. Anpassung der
Gesetzgebung an die neuen Familienformen“ keine Folge zu geben. Da die geltenden
Regelungen verfassungskonform seien und die WAK-SR nach sorgfältiger Prüfung kein
besseres System gefunden habe, soll die geltende, eingespielte Praxis fortgeführt
werden. In der Wintersession gab auch der Nationalrat der Standesinitiative keine
Folge, womit die Vorlage vom Tisch war. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 bereinigte der Ständerat mit den Standesinitiativen des
Kantons Aargau (St.Iv. 16.318), des Kantons Zürich (St.Iv. 06.302), des Kantons Bern (St.Iv.
07.305) und des Kantons Basel-Stadt (St.Iv. 08.318) sowie einer Motion FK-NR (Mo.
16.3006) einige Altlasten zum Thema Heiratsstrafe und Individualbesteuerung. Konkret
forderten die älteren drei Standesinitiativen sowie die Motion eine Ablösung der
Ehepaar- und Familienbesteuerung durch eine Individualbesteuerung bei den
Einkommenssteuern respektive den direkten Steuern und den kantonalen Einkommens-
und Vermögenssteuern. Die Standesinitiative des Kantons Aargau ergänzte die
entsprechenden Forderungen um Aspekte der Sozialversicherungen. Bereits im Februar
hatte die WAK-SR die Vorstösse vorberaten und mit 7 zu 5 (Standesinitiative Aargau), 10
zu 1 (übrige Standesinitiativen) und 8 zu 2 (Motion) beantragt, ihnen keine Folge zu
geben. Begründet wurden diese Entscheide damit, dass dem Bundesrat der
entsprechende Auftrag mit der Annahme der Motion Bischof (cvp, SO) bereits erteilt
worden sei, weshalb die Botschaft des Bundesrates abgewartet und nicht parallel an
einer eigenen Version gearbeitet werden solle. Um Druck auf den Bundesrat ausüben zu
können, beantragte eine Kommissionsminderheit die Annahme der aargauischen
Standesinitiative. 

In der Ständeratsdebatte verwies Kommissionspräsident Bischof (cvp, SO) auf die
Kommissionsempfehlung und erklärte überdies kurz die Vorgeschichte der drei älteren
Standesinitiativen. Entgegen der Empfehlung der Kommission hatte der Ständerat den
drei Initiativen 2009 knapp zugestimmt, der Nationalrat hatte sie jedoch noch im
selben Jahr abgelehnt. Anschliessend wurde ihre Beratung bis nach der Abstimmung
über die Initiative „für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe” sistiert. Eine
Behandlung dieser doch relativ lange zurückliegenden Vorstösse ist möglich, weil es vor
Juni 2013 keine Behandlungsfristen gab. Behandelt würden die Vorlagen aber in der
aktuellen Frühjahrssession, weil die Behandlungsfrist der im Jahr 2016 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Aargau bald ende und sie nicht sistiert werden könne,
erklärte Bischof. Minderheitensprecher Graber (cvp, LU) kehrte zu den inhaltlichen
Aspekten zurück und betonte, dass die aargauische Standesinitiative weitergehe als die
angenommene Motion Bischof: Sie schliesse eben auch sozialversicherungsrechtliche
Forderungen ein. Zudem bemängelte er, dass der Bundesrat aufgrund der Priorisierung
der Steuervorlage 17 die Motion Bischof liegen lasse, wodurch sie womöglich in
Vergessenheit geraten könne. Um dies zu verhindern, solle man die aargauische
Standesinitiative annehmen und so weiter Druck auf den Bundesrat ausüben.

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Schliesslich entschied sich Ständerat aber gegen alle fünf Vorlagen: Mit 25 zu 17
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach er sich dagegen aus, der aargauischen
Standesinitiative (St. Iv. 16.318) Folge zu geben. Dasselbe Verdikt traf stillschweigend
auch die übrigen drei Standesinitiativen, während die Motion der FK-NR ohne
Gegenantrag abgelehnt wurde. 24

Obwohl der Bundesrat im März 2018 einen Vorschlag für eine «ausgewogene Paar- und
Familienbesteuerung», also für eine Abschaffung der Heiratsstrafe, vorgelegt hatte,
empfahl die WAK-NR der grossen Kammer im Februar 2019 mit 12 zu 12 Stimmen bei
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Jean-François Rime (svp, FR), der
Standesinitiative des Kantons Aargau mit ebendiesem Ziel Folge zu geben. Dadurch solle
der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte die
Kommissionsmehrheit. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.02.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Freiburg für eine allgemeine Steueramnestie. Die WAK-NR hatte zuvor mit 16
zu 8 Stimmen beantragt, aufgrund der Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit
durch Steueramnestien sowie aufgrund ihrer negativen Folgen für die Steuermoral auf
Folgegeben zu verzichten. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) setzte sich dafür ein, dass
die Kantone die Möglichkeit erhielten, kantonale Steueramnestien durchzuführen. Mit
102 zu 75 Stimmen entschied sich der Nationalrat wie zuvor bereits der Ständerat gegen
Folgegeben und lehnte damit die Standesinitiative endgültig ab. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Aargau zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Olivier Feller (fdp, VD) bewarb seine
Minderheit, die sich gegen ein Folgegeben ausgesprochen hatte. Er verwies darauf, dass
auch die Minderheit einer Abschaffung der Heiratsstrafe positiv gegenüberstehe, dass
es aber Schwierigkeiten bei der Initiative gebe. So verstehe die Vorlage die Ehe und die
eingetragene Partnerschaft als Wirtschaftsgemeinschaft – die entsprechenden Paare
sollen folglich gemeinsam besteuert werden –, der Nationalrat habe aber bereits eine
Motion der FK-NR zur Individualbesteuerung angenommen. Eine Annahme dieser
Initiative würde folglich einen Widerspruch darstellen. Da das Bundesgericht in der
Zwischenzeit die Abstimmung zur Initiative gegen die Heiratsstrafe für ungültig erklärt
habe, werde dieses Thema in Kürze im Parlament ausgiebig behandelt. Es bedürfe somit
keiner zusätzlichen Vorlage. Diesem Votum folgte der Rat nicht und gab der
Standesinitiative mit 102 zu 74 Stimmen (bei einer Enthaltung) Folge. 27

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2020 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative mit der Forderung ein, die
Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in Ausbildung von den
direkten Bundessteuern abzugsfähig zu machen. Heute könnten nur die
Unterhaltsbeiträge an Kinder bis 18 Jahre abgezogen werden, obwohl junge Erwachsene
für die Finanzierung ihrer Ausbildungen häufig auch länger die Hilfe ihrer Eltern
beanspruchten. Dies sei für die Eltern eine grosse finanzielle Belastung – womöglich sei
die finanzielle Belastung in diesen Jahren gar grösser als jene bis zum 18. Lebensjahr
ihrer Kinder. 
Ende August 2021 setzte sich die WAK-SR mit der Initiative auseinander und empfahl
mit Verweis auf die Ablehnung der Erhöhung der Kinderabzüge in der Volksabstimmung
vom 27. September 2020 und auf die Ungleichbehandlung von getrennt lebenden und
verheirateten Paaren, ihr keine Folge zu geben. 28

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 beschäftigte sich erneut der Ständerat mit der
Standesinitiative des Kantons Aargau für die «Abschaffung der Heiratsstrafe». Vor
seiner ersten Behandlung im Februar 2018 hatte die WAK-SR noch argumentiert, dass
die Botschaft des Bundesrates für eine ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung
abgewartet werden solle. Erneut sprach sich die Kommissionsmehrheit im August 2020
dafür aus, der Standesinitiative keine Folge zu geben. Der bundesrätliche Vorschlag sei
in der Zwischenzeit an die Regierung zurückgewiesen worden, damit sie Alternativen
erarbeite. Offen sei auch eine Motion Markwalder (fdp, BE: Mo. 19.3630). Es solle daher
nicht parallel auch noch an der Initiative gearbeitet werden, betonte die Mehrheit. Eine
Minderheit Bischof (cvp, SO) wollte hingegen das langjährige Problem unverzüglich

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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angehen. Ansonsten bleibe man noch länger als die bisherigen 36 Jahre – seit dem
entsprechenden Bundesgerichtsurteil – bei einem verfassungswidrigen System,
erläuterte der Minderheitensprecher in der Ratsdebatte. Das System, welches die
Standesinitiative vorschlage, sei dasselbe, welches bereits alle Kantone anwendeten
und das auch die Volksinitiative vorgeschlagen habe. Mit 22 zu 18 Stimmen (bei 1
Enthaltung) blieb der Ständerat bei seiner Meinung und gab der Standesinitiative erneut
keine Folge. Damit ist sie vom Tisch. 29

Der Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und gab der Standesinitiative
des Kantons Genf für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in
Ausbildung in der Herbstsession 2021 stillschweigend keine Folge. Erich Ettlin (mitte,
OW) anerkannte zuvor für die Kommission zwar die Problematik, betonte aber, dass die
Umsetzung der Initiative die «Ungleichbehandlung zwischen getrennt lebenden und
verheirateten Paaren verstärk[en]» würde, da Letztere lediglich den allgemeinen
Kinderabzug beanspruchen könnten. Stattdessen spielte er den Ball den Kantonen zu,
die ja die Möglichkeit hätten, die allgemeinen Kinderabzüge zu erhöhen. 30

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des Kantons
Genf für einen Steuerabzug für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder erneut
zusammen mit der parlamentarischen Initiative von Jean-Pierre Grin (svp, VD; Pa.Iv.
21.424), die ein ähnliches Anliegen beinhaltete. Die Kommissionsmehrheit hatte beide
Initiativen zuvor zur Ablehnung empfohlen, weil dadurch die Ungleichbehandlung von
Verheirateten gegenüber Geschiedenen oder getrennt Lebenden verstärkt würden, die
keine entsprechenden Abzüge machen könnten. Diese Abzüge würden zudem in die
Berechnung der Kinderalimente einfliessen und diese folglich erhöhen. Schliesslich
hätte dies Mindereinnahmen bei Bund und Kantonen zur Folge. Im Gegensatz zur
parlamentarischen Initiative lag zur Standesinitiative kein Minderheitsantrag vor, so
dass dieser stillschweigend keine Folge gegeben wurde. 31

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2021 – wenige Monate nach der Lancierung der Eidgenössischen Volksinitiative
«Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung – reichte der Kanton Basel-
Stadt eine Standesinitiative ein, mit der er eine baldige Einführung und Umsetzung der
Individualbesteuerung auf Bundes- und Kantonsebene verlangte. Das Steuerrecht
müsse in Anbetracht der «neuen Gleichstellungsbewegung» und des gesellschaftlichen
Diskurses dringend «einen Schritt vorwärts» machen, zumal die Individualbesteuerung
«der Frau als Erwerbstätige[r] endlich die gleiche Eigenständigkeit» zugestehe wie dem
Mann. Den ersten Schritt müsse jedoch das Bundesparlament machen. 
Die WAK-SR beantragte im Oktober 2022 mit 9 zu 4 Stimmen, der Initiative keine Folge
zu geben. Das Parlament habe den Bundesrat bereits mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Botschaft betraut, dieser habe eine Vernehmlassungsvorlage bis Ende
2022 versprochen. Man lehne parallele Aktivitäten des Parlaments ab, erklärte die
Kommissionsmehrheit. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.10.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seiner Kommission und gab der
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt für eine baldige Einführung und Umsetzung
der Individualbesteuerung auf Bundes- und Kantonsebene stillschweigend keine Folge.
Bereits Anfang Jahr hatten die beiden Kommissionen über die verschiedenen, in der
Auslegeordnung des Bundesrats enthaltenen Möglichkeiten der Ehe- und
Familienbesteuerung diskutiert und sich für ein modifiziertes Ecoplan-Modell mit
Haushaltsabzug ausgesprochen. 33

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Eine Standesinitiative des Kantons Aargau befasste sich mit der Frage des
Eigenmietwerts. Der Vorstoss, welcher im Oktober vom Aargauer Grossen Rat
überwiesen wurde, verlangt, dass die von den Kantonen festgesetzten Eigenmietwerte
auch für die direkte Bundessteuer gelten sollen, soweit sie mindestens den halben
Marktwert umfassen. 34

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.1991
DIRK STROHMANN

Wohnungsbau und -eigentum

Anfang Januar 2017 beriet die WAK-SR zwei Standesinitiativen der Kantone Aargau
(08.331) und Graubünden (09.304) zur Förderung der Energiesanierung in älteren
Bauten durch Schaffung weiterer fiskalischer Anreize. Einstimmig stellte sich die
Kommission dagegen, den Anliegen Folge zu geben. Solche Massnahmen seien während
den Beratungen zur Energiestrategie 2050 intensiv diskutiert und zum Teil beschlossen
worden. So könnten energetische Sanierungen in bis zu zwei nachfolgenden
Steuerjahren neu als Unterhaltskosten abgezogen werden. Zeitgleich stellte sich die
Kommission ebenfalls einstimmig gegen zwei Motionen – ein Anliegen der RL-Fraktion
und ein Anliegen ihrer Schwesterkommission – mit inhaltlich ähnlichen Forderungen.
Beide waren bereits vor den Beratungen zur Energiestrategie vom Nationalrat
angenommen worden. 35

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Le Conseil national décide, sans discussion, de ne pas donner suite à l'initiative
cantonale relative à l'assainissement énergétique des vieux immeubles par des
incitations fiscales. Tout comme l'initiative cantonale grisone (09.304), elle est donc
liquidée. La chambre du peuple a suivi la proposition de la CER-CN qui, sans
opposition, recommandait de ne pas y donner suite. Cette décision confirme
également la position du Conseil des Etats, chambre prioritaire, qui a également rejeté
les motions (09.3142) et (09.3354). 36

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Sommersession 2021 bestätigte der Ständerat den Entscheid seiner WBK-SR und
gab einer Standesinitiative aus dem Kanton Genf zur Unterstützung der
familienergänzenden Kinderbetreuung keine Folge. Er stellte sich somit gegen die
Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels, der eine dauerhafte
Bundesbeteiligung für die Finanzierung familienergänzender Kinderbetreuungsplätze
sowie die Förderung von vorschulischen Betreuungsplätzen auf Kantons- und
Gemeindeebene verankern sollte. Stattdessen verwies er auf die hängige
parlamentarische Initiative der WBK-NR, welche die Überführung der
Anstossfinanzierung in eine stetige Lösung für die familienexterne Kinderbetreuung
forderte. Zum Zeitpunkt der Beratung der Genfer Standesinitiative lag jedoch noch kein
Entwurf der Kommission zur parlamentarischen Initiative vor. 37

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
MARLÈNE GERBER

Auch die WBK-NR wollte auf die Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels
verzichten, der den Bund zur dauerhaften Förderung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten im Vorschulalter verpflichten würde, wie dies eine
Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte. Die Kommission lehnte dieses Anliegen
im November 2021 mit 20 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) ab. Eine Minderheit hatte
vergeblich für Folgegeben plädiert, um die Überlegungen der Initiative in die laufenden
Arbeiten zur eigenen Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 21.403) einfliessen zu lassen. Besser
erging es einer parlamentarischen Initiative Brenzikofer (gp, BL; Pa.Iv. 21.412) mit der
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage zur Finanzierung von
Tagesschulangeboten: Hier entschloss sich eine Mehrheit der Kommission für

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER
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Folgegeben, um das Anliegen in die Umsetzung der Kommissionsinitiative zu
integrieren. 38

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Le Conseil des Etats a refusé en mars 2019 de donner suite à une initiative cantonale de
Genève, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité entre femmes
et hommes. La République du bout du lac souhaitait une révision de la loi fédérale qui
permettent aux cantons de contrôler le respect par les employeurs du principe
d'égalité de traitement ainsi que de le mettre activement en œuvre, en collaboration
avec les partenaires sociaux. La CSEC-CE s'était unanimement opposée au projet. Sa
commission sœur, la CSEC-CN s'est prononcée au mois d'avril pour un refus de donner
suite, à 15 voix contre 7. 39

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a emboîté le pas à la chambre haute, rejetant sans débat l'initiative
cantonale genevoise, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité
entre femmes et hommes, par 110 voix contre 61 et 3 abstentions. 40

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Der Kanton Genf beantragte in einer Standesinitiativem im Sommer 2019, dass bei der
Übernahme der Arztkosten bei Schwangerschaftsabbrüchen vor der dreizehnten
Woche durch die OKP zukünftig keine Kostenbeteiligung, also Franchise oder
Selbstbehalt, durch die Versicherten mehr anfallen sollen. So werde heute ungefähr
jede fünfte Schwangerschaft ungewollt beendet, was für die betroffenen Mütter und
Väter ein traumatisches Erlebnis sei. Diese Personen sollen entsprechend nicht noch
zusätzlich durch die anfallenden Kosten belastet werden. Im November 2020 gab die
SGK-SR der Standesinitiative zusammen mit zwei Motionen zur vollständigen
Übernahme der Kosten einer Schwangerschaft vor der dreizehnten
Schwangerschaftswoche (Mo. 19.3070 und Mo. 19.3307) Folge. 41

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.11.2020
ANJA HEIDELBERGER

Par 91 voix contre 86 et 9 abstentions, le Conseil national a refusé d'entrer en matière
sur une initiative cantonale genevoise, qui demandait d'inscrire le harcèlement sexuel
dans la liste des discriminations pour lesquelles s'allège le fardeau de la preuve dans la
loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg). La CSEC-CN a estimé, par 14
voix contre 10, que l'inscription dans la loi serait une insécurité supplémentaire pour
l'employeur, sans véritablement avoir de conséquence directe sur la personne
harceleuse. Dans le cadre d'une telle affaire, l'employeur doit prouver qu'il a mis en
place des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Or, il est, selon la commission,
toujours très difficile de prouver qui était au courant des faits de harcèlement. Seuls le
parti socialiste et le groupe des Verts se sont montrés unanimes sur la question, les
autres groupes ont agi en ordre dispersé, avec cependant une nette tendance
d'opposition de la part de l'UDC, du PLR et du groupe du centre. 42

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Auch der Ständerat stellte sich in der Frühjahrssession 2021 dagegen, dass sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz als eine derjenigen Diskriminierungen eingestuft wird, für
die die Beweislast erleichtert wird. Mit 28 zu 13 Stimmen folgte er damit seiner
Kommissionsmehrheit, die argumentierte, die bestehende rechtliche Sorgfaltspflicht
der Arbeitgebenden sei ausreichend. Zudem seien Beweislasterleichterungen nicht
zielführend, da sie ohne Konsequenzen für die belästigende Person blieben. Eine
Kommissionsminderheit hatte vergeblich die Ansicht vertreten,
Beweislasterleichterungen seien eine wirksame Massnahme zur Bekämpfung von
sexueller Belästigung. Mit dem ständerätlichen Entscheid wurde die Standesinitiative
des Kantons Genf somit erledigt. 43

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.03.2021
MARLÈNE GERBER
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Eine noch vor der Volksabstimmung zum indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative
«für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub» eingereichte Standesinitiative des Kantons
Jura wollte den Kantonen die Kompetenz zur Einführung eines Vaterschafts- oder
Elternurlaubs einräumen – unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung. Die
Vernehmlassungsantworten zum indirekten Gegenentwurf hätten gezeigt, dass zwei
Drittel der Kantone die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs begrüssten, einzelne
Kantone stünden gar für einen längeren Urlaub ein als die im Gegenentwurf enthaltenen
zwei Wochen. Die WBK-SR, die sich im Juni 2021 und somit nach Annahme des
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs an der Urne mit der Standesinitiative befasste, kam
mit 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung zum Schluss, dass mit dem Volks-Ja keine
weiteren Revisionen nötig seien und beantragte, der Standesinitiative keine Folge zu
geben. 44

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.06.2021
MARLÈNE GERBER

Im Juni 2021 gab nach ihrer Schwesterkommission auch die SGK-NR der
Standesinitiative des Kantons Genf für eine Übernahme der Arztkosten bei
Schwangerschaftsabbrüchen vor der dreizehnten Woche mit 11 zu 7 Stimmen Folge.
Die SGK-SR wird nun einen entsprechenden Entwurf ausarbeiten. 45

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Die EO ermächtigt die Kantone explizit in Artikel 16h, ausgebautere Varianten des 14-
wöchigen Mutterschaftsurlaubs zu beschliessen. Eine ebensolche Regelung verlangte
eine Standesinitiative aus dem Kanton Jura: Sie wollte den Kantonen im Gesetz explizit
die Kompetenz gewähren, über weitergehende Bestimmungen zum bestehenden
Vaterschaftsurlaub oder über die Einführung eines Elternurlaubs auf ihrem
Kantonsgebiet zu befinden, die nicht nur für öffentlich-rechtliche, sondern auch für
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse Gültigkeit hätten. Im Ständerat, der die
Standesinitiative des Kantons Jura beriet, dominierten juristische Fragen. Benedikt
Würth (mitte, SG) bestätigte für die Kommissionsmehrheit, dass im vorliegenden Fall
nicht klar sei, ob hier ein öffentliches Interesse vorliege, das vom Bund nicht
abschliessend geregelt werde. Sollte ein solches vorliegen – argumentiert werden
könnte etwa mit dem Kindeswohl oder der Gleichstellung zwischen Mann und Frau –,
erübrige sich eine explizite Kompetenzgewährung, da die Kantone so bereits die
Möglichkeit hätten, in ihrem Kompetenzbereich öffentlich-rechtliche Normen zu
beschliessen. Für den Fall, dass ein öffentliches Interesse verneint würde, könnte nur
eine explizite Erwähnung im Gesetz die rechtliche Unsicherheit beseitigen. Genau die
Beseitigung dieser Unsicherheit durch Folgegeben verlangte eine Minderheit Baume-
Schneider (sp, JU) und betonte, dass es nicht um die finanzielle Unterstützung einer
kantonalen Regelung durch den Bund gehe. Sie verwies dabei auf verschiedene
laufende Bestrebungen in unterschiedlichen Kantonen – neben ihrem eigenen Kanton
in den Kantonen Tessin, Genf und Bern –, die allesamt vor dieser rechtlichen
Unsicherheit stünden. Mit 25 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung folgte der Ständerat
seiner Kommissionsmehrheit und gab der Initiative keine Folge. 46

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
MARLÈNE GERBER

Auch die WBK-NR als zuständige Kommission des Nationalrats beantragte ihrem Rat,
der Standesinitiative des Kantons Jura, die für die Kantone eine explizite Kompetenz
verlangte, über die bundesrechtlichen Bestimmungen hinausgehende Regelungen zu
Eltern- oder Vaterschaftsurlaub zu beschliessen, keine Folge zu geben. Sie fasste
diesen Entschluss mit 15 zu 10 Stimmen. Während sich die Kommissionsminderheit von
der Zustimmung die Möglichkeit einer harmonisierten Lösung erhoffte, vertrat die
Kommissionsmehrheit die Meinung, dass den Kantonen durch das Bundesrecht bereits
ein gewisser Handlungsspielraum eingeräumt werde. 47

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.2021
MARLÈNE GERBER

Mit 7 zu 5 Stimmen (0 Enthaltungen) beschloss die RK-SR im November 2021, einer
Standesinitiative des Kantons Tessin mit der Forderung nach einer Ausdehnung des
Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub keine Folge zu geben. Die
Kommissionsmehrheit erachtete den bestehenden Kündigungsschutz von 16 Wochen
nach der Geburt als ausreichend: «[I]n den allermeisten Fällen» könnten die
angestellten Mütter und die Arbeitgebenden eine für beide Parteien befriedigende
Lösung finden, wie verschiedene Studien gezeigt hätten. Zudem seien Kündigungen
wegen Mutterschaft aktuell schon generell widerrechtlich, weswegen die Frauen bereits
über die nötigen Instrumente verfügen würden, um sich dagegen zu wehren. Eine
Verlängerung des Kündigungsschutzes würde ferner die Wirtschaftsfreiheit

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.11.2021
MARLÈNE GERBER
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einschränken und könnte sich gar kontraproduktiv auswirken: Aufgrund eines «zu
grossen Planungsrisikos» könnten Arbeitgebende weniger gewillt sein, junge Frauen
einzustellen. 
Anders sah dies die Kommissionsminderheit. Sie sah in dieser Massnahme positive
Effekte für Wirtschaft und Gesellschaft, da weniger weibliche Fachkräfte aus dem
Arbeitsmarkt ausscheiden würden. Darüber hinaus würden die Studien nicht das
gesamte Ausmass der Problematik aufzeigen: Wenn Frauen nach der Mutterschaft
selber kündigten, geschehe dies auch, weil der Arbeitgebende sie zu diesem Schritt
bewegt habe oder weil eine Pensumsreduktion nicht möglich gewesen sei. 48

Mit 27 zu 13 Stimmen (4 Enthaltungen) beschloss der Ständerat im Dezember 2021, einer
Standesinitiative des Kantons Tessin mit der Forderung einer Ausdehnung des
Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub keine Folge zu geben. Damit folgte
der Standerät seiner Kommissionsmehrheit, welche sich gegen einen Eingriff in das
bestehende Vertragsrecht zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden aussprach.
Dies, da die Kommissionsmehrheit unter anderem negative Konsequenzen auf die
Anstellbarkeit von jungen Frauen bei Umsetzung der Standesinitiative erwartete, weil
diese allenfalls mit einem organisatorischen Mehraufwand für KMU verbunden wäre. Die
Kommissionsminderheit dagegen hob hervor, dass nach wie vor viele
Arbeitnehmerinnen nach einer Schwangerschaft kündigten, entweder auf Anraten der
Arbeitgebenden oder weil sie ihr Pensum nicht reduzieren können. Damit schieden
weibliche Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt aus, was durch einen verlängerten
Kündigungsschutz verhindert werden könne. 49

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.12.2021
VIKTORIA KIPFER

Ebenso wie eine Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte auch eine
Standesinitiative aus dem Kanton Waadt die einfachere Bekämpfung von sexueller
Belästigung bei der Arbeit, indem für die Diskriminierung durch sexuelle Belästigung
die Beweislasterleichterung gelten soll. Ähnlich wie etwa bei der Entlöhnung, der
Beförderung oder der Kündigung könnte die Diskriminierung somit bereits anerkannt
werden, wenn sie durch die betroffene Person glaubhaft gemacht werden kann, ohne
dass sie –  was gemäss aktuellem Recht der Fall ist – bewiesen werden müsste. Mit 5 zu
5 Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid des Präsidenten Benedikt Würth
(mitte, SG) beantragte die WBK-SR im Mai 2022, der Standesinitiative keine Folge zu
geben. Die Standesinitiative kommt somit zur Beratung in den Ständerat, der sich im
Vorjahr mit Zweidrittelmehrheit bereits gegen die Genfer Standesinitiative
ausgesprochen hatte. 50

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.05.2022
MARLÈNE GERBER

Nachdem die Tessiner Standesinitiative zur Ausdehnung des Kündigungsschutzes nach
dem Mutterschaftsurlaub auf 12 Monate nach der Geburt bereits von der RK-SR und
vom Ständerat abgelehnt worden war, beantragte die RK-NR im August 2022 mit 16 zu 9
Stimmen ebenfalls, ihr keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit Arslan
(basta, BS) stellte hingegen einen Antrag auf Folgegeben. Gleichzeitig entschied sich die
Kommission, eine eigene parlamentarische Initiative zur Ausdehnung des
Kündigungsschutzes für Jungmütter (Pa.Iv. 22.455) zu lancieren. 51

STANDESINITIATIVE
DATUM: 19.08.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Herbstsession 2022 wurde eine Standesinitiative des Kantons Waadt, welche die
einfachere Bekämpfung sexueller Belästigung bei der Arbeit mithilfe einer
Beweislasterleichterung forderte, vom Ständerat behandelt. Da der Tatbestand der
sexuellen Belästigung «nicht klar definiert» sei und die Beschaffung eines
Gegenbeweises im Falle einer Klage nur unter grossem Eingriff in die Privatsphäre der
Arbeitnehmenden beschafft werden könne, empfahl eine knappe Mehrheit der RK-SR
ihrem Rat, der Initiative keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit Baume-
Schneider (sp, JU) verwies hingegen darauf, dass es für die Opfer sexueller
Belästigungen sehr schwierig sei, die Tat zu beweisen, und forderte dementsprechend
eine Änderung der geltenden Beweisregelung. Der Ständerat gab der Standesinitiative –
wie bereits zuvor einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Genf – mit 25 zu 16
Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. 52

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2022
VIKTORIA KIPFER
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Mit 116 zu 65 Stimmen gab der Nationalrat in der Herbstsession 2022 als Zweitrat, wie
von der Mehrheit seiner RK beantragt, einer Standesinitiative des Kantons Tessin zur
Ausdehnung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub auf 12 Monate
nach der Geburt des Kindes keine Folge. Eine Minderheit Arslan (basta, BS) appellierte
erfolglos an den Nationalrat, der Standesinitiative Folge zu geben: Bei Annahme der
Initiative würden weniger Frauen aufgrund des vergleichsweise kurzen
Kündigungsschutzes aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden oder könnten nach der Geburt
auch wieder besser in das Arbeitsleben eingegliedert werden. Die
Kommissionsmehrheit teilte diese Meinung nicht und argumentierte, dass die Vorlage
den momentanen Fachkräftemangel noch verschärfen könnte. Sie erachtete eine
Verdreifachung des heutigen Kündigungsschutzes für Jungmütter als ungerechtfertigt.
So sprachen sich schliesslich lediglich die geschlossenen stimmenden Fraktionen der
SP und der Grünen sowie ein Mitglied der Mitte-Fraktion für die parlamentarische
Initiative aus. Die parlamentarische Initiative ist somit erledigt. 53

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER
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